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Die gegenständliche parlamentarische Anfrage der Abge­
ordneten zum Nationalrat Dipl.lng. Riegler und Genossen, Nr. 291/J, betreffend 
Aufnahme von zusätzlichem Personal fUr die Personalabteilung, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

Ist es richtig, daß Ihre neue Personalabteilung bereits eineinhalb Monate nach 
ihrer GrUndung zusätzlich Personal braucht~ um ihre Aufgaben erfUl1en zu können? 

Fl'''aqe 2.-:. 

\·Jievie"1 Personal soll für die neue Personalabtei1ung zusätz1ich aufgenommen bzw. 
aus anderen Dienstbereichen abgezogen werden (gegliedert nach Juristen und Matu­
ranten)'? 
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Antwort zu _ Frage 1 und 2 ~ 

In der vormaligen Abteilung Präs. 2 war neben dem Abteilungsleiter ein wei­
terer Jurist tätig. Dieser Abteilungsleiter ist seit 17. Oktober 1979 mit. 
der Leitung einer anderen Präsidialabteilung betraut, in der seit dem gleichen 
Zeitpunkt der ihm seinerzeit zugeteil~e Jurist mitarbeitet. Die in der 
Präs.Abt. 2 behandelten Personaiangelegenheiten wurden der.ebenfalls mit p.ersonal­
angelegenheiten befaßten Präs.Abteilung 3 zugewiesen, um eine Bereinigung der Ge­
schäftseinteilung im Sinne des ßundesministeriengesetzes durchzuführen. 
Der Leiter dieser Abteilung bedarf daher gleichfalls dringend eines zweiten Juristen. 
Dieser wUl~de mit Wirkung vom 1. Jänner 1980 aus dem Personalstand des Bundeskanzler7" 
amtes meinem Ressort dienstzugetei1t. Oie Situation ist also in die'~_~r Hinsicht 
völlig die gleiche wie früher. Im übrigen wird kein Jurist oder Maturant zusätz~ 
lieh für die neue Personaiabteilung aufgenommen bzw. aus anderen Dienstbereichen ab­
gezogen. 

Frage 3: 

Warum haben Sie der früheren Leitung der Personalabteilung den Antrag um Vermehrung 
um 1 Maturantenposten abgelehnt? 

Ant\'/ort: 

Das ist unrichtig. Dieser Antrag wurde vielmehr von meinem Ressort bei den Stel1en­
pl anverhandl ungen für 1980 vorgelegt, konnte aber bei diesen Verhandl ungen nicht 
durChgesetzt werden. ~ 
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